
Hausha l tssa tzung  des Amtes Mitteldithmarschen 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund des § 18 der Amtsordnung Schleswig-Holstein i. V. m. den §§ 77 ff. der Gemein-
deordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 15.12.2011 folgende Haushalts-
satzung erlassen: 
 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf 5.143.900,-- EUR 
in der Ausgabe auf 5.143.900,-- EUR 
und 
 

2. im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf 434.000,-- EUR 
in der Ausgabe auf 434.000,-- EUR 
 

festgesetzt. 
 
 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für 

Investitionen und Investitions- 
förderungsmaßnahmen auf 38.200,-- EUR 
 

2. der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen auf 0,-- EUR 

 
3. der Höchstbetrag der 

Kassenkredite auf 800.000,-- EUR 
 
4. die Gesamtzahl der im 

Stellenplan ausgewiesenen 
Stellen auf 69,77 Stellen 

 
 

§ 3 
 

Die Amtsumlage beträgt 3.751.400 EUR und wird nach Maßgabe des § 2 des Öffent-
lich-rechtlichen Vertrages über die Finanzierung des künftigen Amtes Mitteldithmar-
schen wie folgt festgesetzt: 
 

Albersdorf 556.651,72 €  Nindorf 148.098,73 € 

Arkebek 37.325,23 €  Nordermeldorf 77.024,10 € 

Bargenstedt 112.236,39 €  Odderade 39.740,07 € 



Barlt 96.060,69 €  Offenbüttel 44.479,54 € 

Bunsoh 138.040,57 €  Osterrade 69.714,53 € 

Busenwurth 48.849,54 €  Sarzbüttel 89.265,88 € 

Elpersbüttel 107.295,99 €  Schafstedt 208.043,67 € 

Epenwöhrden 97.949,76 €  Schrum 11.723,54 € 

Gudendorf 50.366,78 €  Tensbüttel-Röst 106.658,05 € 

Immenstedt 15.131,20 €  Wennbüttel 12.691,35 € 

Krumstedt 64.704,75 €  Windbergen 101.432,02 € 

Meldorf 1.477.794,79 €  Wolmersdorf 40.121,12 € 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustim-
mung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000,00 
EUR im Einzelfall. 
Die Zustimmung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
 
Meldorf, den 29.12.2011 
 
gez. Unterschrift 
 
Thomas Rieger 
- Amtsdirektor - 

 


